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Erneute Verstärkung und Abschluss des 

4. Sonderinvestitionsprogramms Kinderbetreuung  

Bisheriger Sachstand 

 Mit dem 4. Sonderinvestitionsprogramm (4. SIP) werden neue Kita-Plätze für Kin-

der bis zur Einschulung gefördert. Dazu wird die allgemeine Förderung nach dem 

Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Verbindung mit dem Bayerischen Kinderbil-

dungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) um 35 Prozentpunkte auf bis zu 90 % 

der förderfähigen Kosten erhöht.  

 Die tatsächlichen Ausgaben sind ggf. höher als die förderfähigen Kosten. Nicht 

förderfähig sind z.B. der Grundstückskauf oder Flächen über das sogenannte Sum-

menraumprogramm hinaus. 

 Die für die Umsetzung des 4. SIP vorgesehenen Bundesmittel in Höhe von rund 178 

Mio. Euro reichten lediglich für knapp 30.000 Plätze.  

 Deshalb wurde das 4. SIP in mehreren Schritten ausgeweitet und durch Landesmittel 

verstärkt. 

 Zuletzt hatte die Bayerische Staatsregierung am 3. September 2019 beschlossen, das 

Ausbauziel auf 50.000 Plätze zu erhöhen. 

Neuer Sachstand 

 Aufgrund des hohen Ausbautempos und der großen Nachfrage in Bayern wurden 

die Ausbauziele sehr schnell erreicht. Letztlich lagen den Regierungen bereits Ende 

August 2019 Förderanträge für insgesamt rund 63.500 Plätze vor.  

 Die Staatsregierung hat daher heute beschlossen, alle bis 31. August 2019 gestell-

ten förderfähigen Anträge im Rahmen des 4. SIP zu berücksichtigen.  

 Damit werden im Rahmen des 4. SIP insgesamt rund 63.500 Plätze auf den Weg 

gebracht.  
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 Das sind mehr als doppelt so viele neue Plätze wie urspründlich gemäß der Regie-

rungserklärung von Herrn Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder vom 18. April 2018 

geplant. Und bezogen auf das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel von 42.000 

Plätzen erreichen wir damit mehr als 150 Prozent. 

 In den Entwurf des Nachtragshaushalts 2020 sollen daher insgesamt 262 Mio. Euro 

an zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen eingestellt werden.  

 Damit investiert der Freistaat insgesamt doppelt so viel wie der Bund! 

 Zunächst werden die Regierungen weiterhin auf Antrag sogenannte Unbedenklich-

keitsbescheinigungen erteilen. Förderbescheide werden erlassen, sobald der Baye-

rische Landtag als Haushaltsgeber die entsprechenden Verpflichtungsermächtigun-

gen zur Verfügung gestellt hat. 

 Mit dieser erneuten Aufstockung ist das 4. SIP abgeschlossen. Anträge, die nach 

dem 31. August 2019 gestellt wurden oder werden, werden im Rahmen der regulären 

FAG-Förderung berücksichtigt: 

 Die FAG-Förderung beträgt zwischen 0 und 80 % der förderfähigen Kosten.  

Maßgebend für die jeweilige Fördersatzhöhe ist die finanzielle 

Leistungsfähigkeit der Kommune. 

 Für Kommunen mit finanzieller Lage im Landesdurchschnitt gilt ein Orientie-

rungswert von 50 %. 

 Finanzschwache Kommunen, die von der demografischen Entwicklung beson-

ders negativ belastet sind, können in begründeten Einzelfällen einen Förder-

satz von bis zu 90 % erhalten. 


